
Die BEMFV fordert in §9 Absatz 3 die Vorlage einer nachvollziehbaren zeichnerischen Darstellung 
des standortbezogenen Sicherheitsabstandes und des kontrollierbaren Bereichs. 

In der Vergangenheit wurden Fragen zu den Anforderungen dieser zeichnerischen Darstellung 
gestellt. Aus diesem Anlass sind hier die Mindestanforderungen an diese Darstellung aufgeführt: 

• Für die Darstellung ist keine offizielle Karte und auch kein Auszug aus dem Bebauungs- 
oder Nutzungsplan erforderlich. Es reicht aus, wenn eine selbstgefertigte Skizze eingereicht 
wird. 

• Zur Nachvollziehbarkeit ist es erforderlich, dass die Skizze maßstäblich ist. 

• Die Grenze des kontrollierbaren Bereichs muss maßstäblich eingezeichnet sein. Wenn der 
kontrollierbare Bereich "dreidimensional" ist (z.B. in einer gewissen Höhe über Grund 
größer als in Erdbodennähe), so muss dies erläutert sein. Dies kann ggf.auch durch eine 
geeignete Skizze erfolgen. 

• Rechnerische Ermittlung: 
Der größte standortbezogene Sicherheitsabstand (in Bezug auf den kontrollierbaren Bereich) 
muss in die Skizze eingezeichnet werden und darf nicht über die Grenze des kontrollierbaren 
Bereichs hinausreichen. 

• Messtechnische Ermittlung: 
Der standortbezogene Sicherheitsabstand ist darzustellen, in dem die gewählten Messpunkte 
in der Skizze so verbunden werden, dass der überprüfte Bereich innerhalb des 
kontrollierbaren Bereichs erkennbar ist. 

• Die Nutzung der umliegenden Grundstücke muss in dieser Skizze nicht angegeben sein (Die 
Angabe der Nutzung erfolgt im Lageplan, der im Rahmen des Anzeigeverfahrens bei der 
ortsfesten Amateurfunkanlage bereitzuhalten ist). 
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http://emf2.bundesnetzagentur.de/afu_bereich.html


